
UMGANG MIT 
SCHULPFLICHT-
VERLETZUNGEN

Hilfs-/ Beratungsangebote im 

schulischen Kontext

11. November 2021       digital mit Teilnehmenden aus Schule, Jugendhilfe, Jugendamt, ReBBZ

Referierende:

Katharina Voigt (ReBBZ Mitte Beratungsabteilung)

Kinderschutzwoche im November 2021



AGENDA SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN

00

01

02

03

Schulpflicht in HH

Arten von Schulpflichtverletzungen

Maßnahmen bei un- / entschuldigten Fehlzeiten

Exkurs - Young Carer

04 Beteiligte Kooperationspartner / Hilfs- und Beratungsangebote

03



00SCHULPFLICHT



SCHULPFLICHT

RICHTLINIE FÜR DEN UMGANG MIT SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN

SEITE 4

Schulpflichtig ist, 

• wer in Hamburg seine Hauptwohnung oder seine Ausbildungsstätte hat (§ 37 Absatz1 HmbSG). 

• Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler mit ausländischer Staatsangehörigkeit. 

Auch Schülerinnen und Schüler ausländischer Staatsangehörigkeit sind daher 

uneingeschränkt schulpflichtig, wenn sie in Hamburg ihre Hauptwohnung haben.

• Die Schulpflicht dauert elf Schulbesuchsjahre und endet spätestens mit 

Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 37 Absatz 3 HmbSG).



UMFANG DER SCHULPFLICHT
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Die Schulpflicht umfasst:

1. die Pflicht der Vorstellung zur Überprüfung des Entwicklungsstandes(§ 42 Absatz 1 HmbSG),

2. die Pflicht der Vorstellung zur Anmeldung für die 1. Klasse (§ 42 Absatz 2,Absatz 8 HmbSG),

3. die Pflicht der Vorstellung zur Anmeldung, Aufnahme und Beratung bei späterem 

Schulwechsel(§ 42 Absatz 8 HmbSG),

4. die Pflicht zur Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen und zum verbindlichen Besuch 

der Vorschulklassen (§ 28 a Absatz 2 HmbSG),

5. die Pflicht, am laufenden Schulunterricht und anderen schulischen Veranstaltungen 

teilzunehmen und hierzu die Schule aufzusuchen (§ 37 Absatz 3, § 28 Absatz 2 HmbSG).

Verpflichtung, sich einer schulärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

RICHTLINIE FÜR DEN UMGANG MIT SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN



VERANTWORTLICHKEIT FÜR DEN SCHULBESUCH
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verantwortlich für den Schulbesuch sind 

• Sorgeberechtigten (§ 41 HmbSG) 

die auch nach §§ 113 und 114 HmbSG strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden 

können

• Volljährige Schülerinnen und Schüler

• Ausbildungsbetrieb

hat Auszubildende der zum Besuch der Berufsschule anzuhalten (§ 6 Absatz 4 BBiG).

RICHTLINIE FÜR DEN UMGANG MIT SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN
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SCHULPFLICHTVERLETZUNG

MAßNAHMEN 

BEI

UNENTSCHULDIGTEN 

/ENTSCHULDIGTEN

FEHLZEITEN



SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN

• ENTSCHULDIGTES FEHLEN

CHECKLISTE – UMGANG MIT GEHÄUFTEN 

KRANKMELDUNGEN

HMS-1-16.PDF (HAMBURG.DE)

(SEITE 28)

• UNENTSCHULDIGTES FEHLEN

VERFAHREN FÜR ALLGEMEINBILDENDE 

SCHULEN – 2. CHECKLISTE ANHALTENDE 

SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN

HMS-3-2014.PDF (HAMBURG.DE)

(SEITE 42)

Dokumentation im Fehlzeitenkalender!!! 

SEITE 8

https://www.hamburg.de/contentblob/5722906/6ebbea14c9f40d5636eb3d6e02915ac5/data/hms-1-16.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/4377654/87c0671c3c39f35f8a38dfcedf24a006/data/hms-3-2014.pdf


SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN 
UNENTSCHULDIGTES FEHLEN 

Anruf 

Schriftliche 
Information

Hausbesuch

Tag 1

Folge-

tag

3 Tage

oder

20 
Std/Monat

F5

Scan F5
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SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN 
UNENTSCHULDIGTES FEHLEN

Konferenz 
unter Vorsitz SL 

BL,SozPäd, bei Bedarf ReBBZ

Elterngespräch 
nicht konstruktiv

Kein regelmäßiger 
Schulbesuch

5Tage
auf

einander

folgend

4Wochen

6Wochen

Gefährdung von Leben? 

Erkrankungen? Krisensituation?

Hausbesuch erfolgt

keinen Kontakt zu Eltern! 

Ja!!!

Sofortige Bearbeitung 

durch ReBBZ/SozPäd

oder 
sofortiges Hinzuziehen

von Jugendamt/ASD

F2

Zentrales 

Schülerregister

SchulSozialPädagoge

ReBBZ Beratung

anhaltende

Schulpflichtverletzung
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SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN 
UNENTSCHULDIGTES FEHLEN 

Keine deutliche 
Verbesserung im 
Schulbesuch

nach 

3

Monaten
F7

anhaltende

Schulpflichtverletzung

Schulaufsicht

Einbeziehung der 

Leitungsebene des 

zuständigen JA

BEAUFTRAGUNG RECHTSABTEILUNG (F9) UND/ODER 

FALLBERATUNG MIT DER RECHTSABTEILUNG JEDERZEIT MÖGLICH
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BUßGELD, ZWANGSGELD, SCHULZWANG
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Instrumentarien der Rechtsabteilung

Bußgeld

 Nachträgliche Ahndung einer Schulpflichtverletzung durch Auferlegen einer Geldbuße

Zwangsgeld

 In die Zukunft gerichtet: Den Erziehungsberechtigten wird eine bestimmte Handlung aufgegeben und 

eine Geldsumme festgesetzt, die sie zahlen müssen, wenn die Handlung nicht termingerecht 

vorgenommen wurde.

 Zur Durchsetzung einmaliger schulischer Pflichten, z.B.:

 Teilnahme an Klassenfahrt

 Vorstellung von Viereinhalbjährigen / Schulanmeldung

Schulzwang

 „Zwangsweise“ Zuführung eines Kindes oder Jugendlichen zur Schule



FORMBLÄTTER (ANSICHT)

F1 INFORMATIONSSCHREIBEN

F2 DOKUMENTATION

F3 VERLETZUNG 

VORSTELLUNGSPFLICHT OHNE 

KONTAKT

F4 VERLETZUNG 

VORSTELLUNGSPFLICHT MIT KONTAKT

F5 HAUSBESUCH

SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN
UNENTSCHULDIGTES FEHLEN 

F6 ANLAGE ZU FORMBLÄTTERN

F7 RÜCKMELDUNG FALLBEARBEITUNG

F8 MELDUNG AN DAS JUGENDAMT

F9 BEAUFTRAGUNG RECHTSABTEILUNG

abzurufen unter 

https://www.hamburg.de/bsb/schulpflichtverletzungen/
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SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN

• ENTSCHULDIGTES FEHLEN

CHECKLISTE – UMGANG MIT GEHÄUFTEN 

KRANKMELDUNGEN

HMS-1-16.PDF (HAMBURG.DE)

(SEITE 28)

• UNENTSCHULDIGTES FEHLEN

VERFAHREN FÜR ALLGEMEINBILDENDE 

SCHULEN – 2. CHECKLISTE ANHALTENDE 

SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN

HMS-3-2014.PDF (HAMBURG.DE)

(SEITE 42)

Dokumentation im Fehlzeitenkalender!!! 
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https://www.hamburg.de/contentblob/5722906/6ebbea14c9f40d5636eb3d6e02915ac5/data/hms-1-16.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/4377654/87c0671c3c39f35f8a38dfcedf24a006/data/hms-3-2014.pdf


SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN
ENTSCHULDIGTES FEHLEN
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• Fehlende Krankmeldungen nach entsprechenden Fehlzeiten bei den Schülerinnen und 

Schülern und/oder den Sorgeberechtigten einmal einfordern

• Entschuldigte und unentschuldigte Fehlzeiten dokumentieren (siehe Richtlinie zum 

Umgang mit Schulpflichtverletzungen)

• Bei gehäuften Krankschreibungen Gesprächsangebote an die Schülerinnen und Schüler 

und/oder deren Sorgeberechtigten aussprechen und durchführen (Motive ergründen, 

Lerndefizite kompensieren, Hilfen anbieten)

• Ärztliche Krankschreibungen bzw. Atteste überprüfen bzw. verifizieren (Adressen, Namen, 

Dauer)



SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN
ENTSCHULDIGTES FEHLEN

SEITE 16

• Einschaltung der Beratungslehrkraft bzw. des Beratungsdienstes

• Information der Schulleitung

• Einberufung einer Klassenkonferenz zwecks Erörterung weiterer Maßnahmen

• Beratung durch den schulärztlichen Dienst erbitten

• gegebenenfalls Erklärung der Entbindung von der Schweigepflicht durch die 

Sorgeberechtigten unterschreiben lassen

• gegebenenfalls Einleitung von diagnostischen Maßnahmen (z.B. kinder- und 

jugendpsychiatrisch/-psychologisch)

• Regelmäßige Fachgespräche mit allen beteiligten Institutionen und Fachkräften 

zur Unterstützung der bzw. des Betroffenen führen

• Attest- Auflage über die Schulleitung aussprechen 

• Bei Verdacht von fahrlässiger Krankschreibung Information der kassenärztlichen 

Vereinigung Erzieherische Maßnahmen



SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN
ENTSCHULDIGTES FEHLEN

SEITE 17

(Einfache) Attestauflage

• Wenn an der Richtigkeit von Entschuldigungen Zweifel bestehen (Ermessen der Schule)

Nächste Eskalationsstufe: Schulärztliche Attestauflage

• Wenn an der Richtigkeit der (einfachen) ärztlichen Atteste Zweifel bestehen   

(Ermessen der Schule)

• Verfahren in der Praxis: Eltern sprechen mit Kind beim zuständigen Gesundheitsamt vor. 

Einfaches Attest wird vorgelegt und überprüft. Der schulärztliche Dienst stellt selbst keine 

Atteste aus.

 Formanforderungen beachten! Schriftlich mit Rechtsbehelfsbelehrung, 

Zustellungsnachweis, Muster der Rechtsabteilung verwenden

 Verhältnismäßigkeit beachten! Attestauflage darf maximal für ein halbes 

Jahr erteilt werden.

 Verstoß gegen Attestauflage führt zu Schulpflichtverletzung
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BEGRIFFE SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN

Schulaversion 

Schulverweigerung

Schulschwänzen Schulabgewandtheit

Schuldistanzierung

SchulverdrossenheitSchulphobie

Schulunlust

„In der Fachdiskussion hat sich der Begriff Schulabsentismus eingebürgert, 

gewissermassen als Oberbegriff des hier thematisierten Gesamtphänomens“

(Stamm et al., 2009)

UMGANG MIT SCHULPFLICHTVERLETZUNGENSEITE 19



DEFINITION SCHULABSENTISMUS

UMGANG MIT SCHULPFLICHTVERLETZUNGENSEITE 20

„Schulabsentismus umfasst diverse Verhaltensmuster 

illegitimer Schulversäumnisse multikausaler und 

langfristiger Genese mit Einflussfaktoren der Familie, der 

Schule, der Peers, des Milieus und des Individuums, die 

einhergehen mit weiteren emotionalen und sozialen 

Entwicklungsrisiken, geringer Bildungspartizipation 

sowie einer erschwerten beruflichen und 

gesellschaftlichen Integration und die einer 

interdisziplinären Prävention und Intervention bedürfen“ 

(Ricking & Hagen, 2016)



SCHULPFLICHTVERLETZUNG: ARTEN

1. Schulschwänzen 2. Angstbedingte Schulmeidung / 

Schulverweigerung

3. Zurückhalten

aversiv geprägtes Aussetzen des 

Schulbesuchs zugunsten 

attraktiverer Aktivitäten

Meidung der Schule im Kontext 

subjektiv erlebter Bedrohung

Fehlen des Kindes auf Ver-

anlassung der Sorge-

berechtigten

oppositionelles, delinquentes 

Verhalten 

Schulangst: 

Leistungs/Prüfungsangst,

soziale Ängste:  Mobbing

Schulphobie:  Trennungsangst 

kulturelle/ religiöse/ 

ideologische Gründe

akute Krise

verdecken von Gewalt

Symptome: Opposition, 

Delinquenz, Aggression, 

hyperkinetische Symptome 

Symptome: Angst, Schwindel, 

Übelkeit, Bauchschmerzen, 

depressive Symptome 

Unterstützung der Eltern

Unterkategorie: young carer

UMGANG MIT SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN 

(Ricking, 2008)
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03EXKURS: YOUNG CARER

Umfrage: wer kennt den Begriff Young Carer? 



DEFINITION YOUNG CARER
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„Young Carers sind junge Menschen bis 18 Jahre, die eine Person – oder 

mehrere –, der sie sich verbunden und/oder verpflichtet fühlen, über längere Zeit 

und in wesentlichem Ausmaß in der Bewältigung des Alltags unterstützen, sofern 

diese aufgrund von psychischer und physischer Erkrankung, 

Beeinträchtigung, Sucht oder altersbedingter Veränderung auf Unterstützung 

angewiesen ist. Sie übernehmen dabei ein hohes Maß an Verantwortung, das 

normalerweise mit Erwachsenen in Verbindung gebracht wird.“ 

(Frech et al., 2019)



MÖGLICHE HINWEISE AUF EINE UNANGEMESSENE 
PFLEGEVERANTWORTUNG

SEITE 24

• Der junge Mensch hat keine (wirklich freie) Wahl, ob er die Pflegeverantwortung übernehmen 

möchte oder kann. 

• Der junge Mensch ist Hauptverantwortlicher in der Pflege. 

• Der junge Mensch wird mit Sorgen und Fragen belastet, die eigentlich einer erwachsenen 

Person überlassen werden sollten.

• Andere Lebensbereiche des Kindes werden aufgrund der Pflegeverantwortung negativ

beeinträchtigt. 

• Rollenumkehr zwischen Erwachsenem und Kind (Parentifizierung).

• Gefühlte Allverfügbarkeit des jungen Menschen (ständig in Alarmbereitschaft sein). 

• Kinder- und Jugendschutzgesetz wird aufgrund der Pflegesituation nicht eingehalten, der

junge Mensch hat keine regelmäßigen Ruhe- und Schlafzeiten bzw. stark eingeschränkte Freizeit.

(Salzmann et al, 2019)



YOUNG CARER
UNTERSTÜTZUNG/ PFLEGE VON ANGEHÖRIGEN MIT PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN

SEITE 25

Schätzungsweise 3 Mio. Kinder in Deutschland erleben im Jahr ein Elternteil mit 

einer psychiatrischen Erkrankung.

psychische Erkrankung von Eltern ist ein noch häufig tabuisierter Hochrisikofaktor 

für die kindliche Entwicklung, der die gesamte Familie betrifft.

Professionelle Hilfen erreichen gerade die betroffenen Kinder erst spät.

Kinder psychisch kranker Eltern sind die eher „vergessenen“ kleinen Angehörigen.

(Gehrmann & Sumargo, 2009)



YOUNG CARER IM SCHULISCHEN KONTEXT
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Young Carers sind im Kontext Schule häufig versteckt und unsichtbar.

ABER nicht alle Young Carers erleben negative Auswirkungen in der Schule.

Schule nimmt bei der Unterstützung von Young Carers eine zentrale Position ein 

und ist neben der Familie ein wichtiger Wirkungsraum:
• Möglichkeit der Identifizierung von Young Carers

• Ansatzpunkt für konkrete Unterstützungsleistungen

• „Schutzraum“

Berücksichtigung und Einbeziehung aller Akteure im Wirkungsraum Schule ist von 

Bedeutung sowie eine „abgestimmte interdisziplinäre Kooperation“ aller Akteure 

im Bildungswesen, aber auch im Sozial- und Gesundheitswesen!
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SCHULPFLICHTVERLETZUNGEN – KOOPERATIONSSTRUKTUREN
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Schulärztlicher Dienst TherapeutInnen Kinder-/JugendpsychiaterInnen Jugendhilfe



KINDERSCHUTZ IM SCHULISCHEN KONTEXT
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• Handlungsleitfaden in der  Broschüre „Kinderschutz an Schulen“. speziell für Hamburger 

Schulen in Kooperation von Schule und Jugendhilfe entwickelt für Fachkräfte

• Kinderschutzordner für Hamburger Schulen

• Qualifizierungsmaßnahme „Kinderschutzfachkraft in Schule“

• Moderatoren/innen für Kinderschutz am ReBBZ Mitte

• insoweit erfahrene Fachkraft gemäß §8a/b SGB VIII (InSoFa) sind Fachkräfte aus der 

öffentlichen Jugendhilfe

• Kinderschutzkoordinatoren/innen der Bezirksämter 



YOUNG CARER BERATUNGSANGEBOTE HH
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Beratungsangebote in Hamburg für Kinder und Jugendliche, die sich um ihre 

Familien kümmern (nur ein Auszug)

• „Deine Eltern trinken. Und wie geht es dir?“ - Beratungsstelle Kompaß (kompass-

hamburg.de)

• Such(t) und Wendepunkt e.V. (Hamburg) - Hilfe für alkoholbelastete Familien 

(suchtundwendepunkt.de)

• Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern - PFIFF gGmbH - Pflegekinder 

und ihre Familien (pfiff-hamburg.de)
Bitte geben Sie im Chat Ihnen bekannte 

Beratungsangebote in HH an. Danke

https://kompass-hamburg.de/
https://kompass-hamburg.de/
https://www.suchtundwendepunkt.de/
https://www.pfiff-hamburg.de/Kinder_erkrankter_eltern.html


YOUNG CARER LINKSAMMLUNG (AUSZUG)
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Websites

‒ https://www.pausentaste.de/ https://www.echt-unersetzlich.de/

‒ https://www.johanniter-superhands.de/ https://me-we.eu/booklet/

- https://young-helping-hands.de/ https://young-carers.de

Handbücher und Unterrichtsmaterialien

‒ https://www.echt-unersetzlich.de/wp-content/uploads/Handbuch_pflegende-Kinder-und-

Jugendliche-2019_web.pdf

‒ https://www.bmfsfj.de/resource/blob/160998/cee5f14395d73be42af7efc1c92c0b1d/pausentaste-

materialien-fuer-den-unterricht-lehrerhandbuch-data.pdf

‒ https://archiv.roteskreuz.at/jugend/young-carers/infobox-young-carers/

https://www.pausentaste.de/
https://www.echt-unersetzlich.de/
https://www.johanniter-superhands.de/
https://me-we.eu/booklet/
https://young-helping-hands.de/
https://young-carers.de/
https://www.echt-unersetzlich.de/wp-content/uploads/Handbuch_pflegende-Kinder-und-Jugendliche-2019_web.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/160998/cee5f14395d73be42af7efc1c92c0b1d/pausentaste-materialien-fuer-den-unterricht-lehrerhandbuch-data.pdf
https://archiv.roteskreuz.at/jugend/young-carers/infobox-young-carers/
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

ReBBZ Mitte Beratungsabteilung

Katharina.voigt@bsb.hamburg.de Frau Voigt Tel.: 040 428 12  - 8062


